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Die Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland spiegelt sich auch 

in den Berliner Kleingartenanla-
gen wider. Die Zahl älterer Unter-
pächter nimmt zu, und das fortge-
schrittene Alter ist für viele Gar-
tenfreunde kein Hindernis, ihre 
Parzellen oft länger zu nutzen, als 
das in der Vergangenheit der Fall 
war. Einher geht diese Entwick-
lung mit einer steigenden Zahl von 
verstorbenen Gartenfreunden oh-
ne Erben beziehungsweise Erben, 
die den Nachlass ausschlagen. 
Daraus resultiert sowohl für den 
betreffenden Kleingartenverein 
als auch für einen Bezirksverband 
als Zwischenpächter eine Reihe 
beachtenswerter Rechtsfolgen.

Tod des Vereinsmitgliedes
Mit dem Tod eines Gartenfreundes 
erlischt in der Regel seine Vereins-
mitgliedschaft, wie es die Sat-
zungen der allermeisten Kleingar-
tenvereine vorsehen. Das heißt, 
die Erben des verstorbenen Klein-
gärtners werden nicht automatisch 
Vereinsmitglieder. Für seine Schul-
den allerdings, zum Beispiel rück-

ständige Beiträge oder Forderungen 
aus der Wassergemeinschaft oder 
der Stromlieferung, haften die 
Erben des Verstorbenen.

Tod des Unterpächters
Ist ein Gartenfreund verstorben, 
endet sein Unterpachtvertrag mit 
Ablauf des Kalendermonats, der 
auf den Todestag folgt (§ 12 
BKleingG). Somit werden die Rech-
te aus diesem Vertrag nicht ver-
erbt, sie gehen unter. Hatte der 
Verstorbene mit seinem Ehegatten 
oder Lebenspartner gemeinschaft-
lich den Unterpachtvertrag abge-
schlossen, so wird der Vertrag mit 
dem Überlebenden allein fortge-
setzt. Allerdings hat der oder die 
Verbliebene die Möglichkeit, in-
nerhalb eines Monats nach dem 
Todesfall gegenüber dem Ver-
pächter zu erklären, den Vertrag 
nicht fortsetzen zu wollen. Dann 
endet auch für ihn oder sie mit 
dieser Erklärung der Vertrag (§ 12, 
Abs. 2 BKleingG). Übernimmt der 
überlebende Ehegatte/Lebens-
partner den Vertrag allein, dann 
haftet er neben den Erben des 

Alles was Recht ist
Streifälle  
im Kleingartenwesen
 – unter die Lupe genommen 
vom BV-Vorsitzenden Treptow, 
Günter Landgraf (l.), und dem 
Rechtsanwalt des Bezirksver-
bandes, Henner Kraetsch.

Rechtsfolgen bei Tod  
eines Unterpächters

Verstorbenen für die Schulden 
des Verstorbenen aus dem Pacht-
vertrag. Er haftet jedoch nicht für 
die Schulden aus der mit dem Tod 
beendeten Mitgliedschaft im Ver-
ein. Dafür haften nur die Erben.

Herausgabeanspruch
Es ist möglich, dass die Erben des 
verstorbenen Kleingärtners nicht 
identisch sind mit dem Ehegatten 
oder Lebenspartner, der den Ver-
trag allein fortsetzt. In diesem 
Falle steht den Erben ein Heraus-
gabeanspruch an den Baulich-
keiten und Anpflanzungen der 
Parzelle zu, soweit diese Dinge 
dem Verstorbenen gehört haben. 
Bestand an diesen Gegenständen 
Miteigentum mit dem Ehegatten 
oder Lebenspartner, muss zur Auf-
hebung der Gemeinschaft an die-
sen Gegenständen eine Teilungs-
versteigerung stattfinden, wenn 
sich die Erben nicht über die Wer-
te und die Aufteilung einigen kön-
nen. Der Erlös aus der Versteige-
rung wird dann unter den Erben 
nach Erbquote aufgeteilt. 

Teilungsversteigerung
Eine solche Versteigerung ist so 
gut wie nie erfolgversprechend, 
weil vernünftigerweise niemand 
Sachen ersteigert, die fest mit 
dem Grundstück eines anderen 
verbunden sind. Für jemanden 
allerdings, der an der Übernah- 
me der Scheinbestandteile der 
Parzelle interessiert ist und sich 
für die Parzelle mit dem Ziel be-
wirbt, einen Unterpachtvertrag 
mit dem Zwischenpächter abzu-
schließen, ist die Teilungsverstei-
gerung aber eine Möglichkeit, um 
günstig die Aufbauten und An-
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pflanzungen auf der Parzelle er-
werben zu können.

Erben
Ist beim Tod des Kleingärtners nie-
mand vorhanden, der das Unter-
pachtverhältnis fortsetzt, dann ist 
das Vertragsverhältnis endgültig 
beendet. Es bleibt dann das von 
dem Grundstück und dem Pachtver
trag unabhängige Eigentum des 
Verstorbenen an den Aufbauten 
und Anpflanzungen, die sogenann-
ten Scheinbestandteile. Darüber 

kann weder die Kleingartenanlage 
noch der Bezirksverband als Zwi-
schenpächter verfügen. Eigentü-
mer dieser Gegenstände sind die 
Erben. Sie müssen sich durch Erb-
schein als die rechtmäßigen Nach-
lassempfänger ausweisen. 

Es genügt aber auch ein notariel
les Testament, das vom Nachlass-
gericht eröffnet worden ist. In die
sem Falle können die rechtmäßi
gen Erben mit einem Interessen
ten an der Parzelle bei Einhaltung 
der Schätzrichtlinien und Zustim-

Berlin der Erbe ist, kann dann die 
zuständige Behörde den Kauf- 
vertrag über die Gegenstände ab
schließen. Dieser Weg ist aber um
ständlich und langwierig, weil die 
Gerichtsentscheidung über das 
Erbrecht des Fiskus unter Berück-
sichtigung erheblicher Fristen ver
öffentlicht werden muss. Danach 
folgen noch Verhandlungen mit 
dem Senat für einen Vertragsab-
schluss über die auf der Parzelle 
befindlichen Gegenstände. Besser 
ist es in einem solchen Fall, bei dem 
Nachlassgericht die Anregung ein-
zureichen, einen Nachlasspfleger 
für unbekannte Erben einzusetzen, 
und zwar mit der Begründung, dass 
ein Sicherungsbedürfnis besteht, 
weil kurzfristig eine Klärung er-
forderlich ist, um die Wartung des 
Kleingartens und die Pflege des 
Aufwuchses zu gewährleisten.

Vorsorgevollmacht
Diesen Aufwand kann man sich spa
ren, wenn der Verstorbene eine so- 
genannte Vorsorgevollmacht zu 
Lebzeiten erteilt hat, die über den 
Tod hinaus gilt. Meldet sich ein Be
vollmächtigter mit einer solchen 
Vollmacht, kann auch dieser wie ein 
von dem Gericht bestellter Nach-
lasspfleger einen Vertrag über die 
Aufbauten und Anpflanzungen ab
schließen und das Eigentum dar-
an wirksam übertragen. Um in Er
fahrung zu bringen, ob eine solche 
Vollmacht existiert, kann bei dem 
zentralen Vorsorgeregister nachge-
fragt werden. Dort sind solche Voll-
machten, die notariell beurkundet 
oder beglaubigt werden sollten, 
registriert.
� Günter Landgraf 
� Henner Kraetsch

Spatensticheleien

mung des Zwischenpächters zur 
Weiterverpachtung einen Kaufver
trag zur Übernahme der Aufbauten 
und Anpflanzungen abschließen. 
Für die Beseitigung von unzulässi
gen Baulichkeiten und Gegenstän-
den, die nicht der kleingärtneri
schen Nutzung dienen, haften die 
Erben. Sie haften ebenfalls für die 
Rückstände an Pachtzinsen und 
sonstigen Forderungen des Zwi-
schenpächters.

Nachlasspfleger
Sind keine Erben vorhanden oder 
auffindbar oder haben bekannte 
Erben das Erbe ausgeschlagen, gibt 
es zwei Möglichkeiten, die Aufbau
ten und Anpflanzungen auf der Par
zelle an einen interessierten Neu-
pächter zu veräußern. Erstens kann 
der Bezirksverband als Zwischen-
pächter und Verantwortlicher für 
die Anlage beim Nachlassgericht 
des letzten Wohnortes des Verstor
benen eine Anregung zur Bestel-
lung eines Nachlasspflegers für un
bekannte Erben stellen. Der gericht
lich bestellte Nachlasspfleger kann 
dann in Vertretung für die unbekann
ten Erben einen Kaufvertrag über 
die im Nachlass des Verstorbenen 
befindlichen Gegenstände wie Lau
be, Pflanzen und dergleichen ab-
schließen. Der Parzelleninteressent 
erwirbt somit ordnungsgemäß Ei
gentum. Den Erlös des Verkaufs 
hinterlegt der Nachlasspfleger bei 
Gericht.

Erbrecht des Staates
Zweitens kann beim Nachlassge-
richt auch der Antrag gestellt wer-
den, dass das Erbrecht des Fiskus 
(des Staates) gerichtlich festgestellt 
wird. Wird infolge dieses Verfah-
rens festgestellt, dass das Land 


